Bund Katholischer Unternehmer zum Reformpaket

Erster Schritt in die richtige Richtung - aber erst ein Einfang Negative Einkommensteuer sollte folgen.

Pressemitteilung vom 23.12.2003
Der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) begrüßt grundsätzlich das Reformpaket, das am Freitag verabschiedet worden ist. „Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde getan, beispielsweise bei der Steuerreform, die einen reduzierten Steuersatz und den Abbau der Einzelvergünstigungen vorsieht. „Ebenso begrüßen wir die von uns schon lange geforderte Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, die viel Bürokratie abbaut,“ sagte die Vorsitzende des BKU-Arbeitskreises Soziale Ordnung, Elisabeth Schulte, am Montag in Duisburg.

Negative Einkommensteuer
„Jetzt geht es aber für die Zukunft um ein ganzheitliches Konzept, das den Bürgern eine nachhaltige Lösung der zahlreichen Probleme liefert, sei es hinsichtlich der Arbeitsmarkt-, der Steuer- oder Sozialpolitik vor dem Hintergrund der konjunkturellen und demographischen Entwicklung.“ Dies könne etwa durch die Einführung einer Negativen Einkommensteuer gelingen. Dies sei ein Konzept, bei dem der Bürger im Rahmen eines einfachen, übersichtlichen Steuersystems bei höherem Einkommen Steuern zahle und bei geringerem Einkommen vom Staat Geld ausbezahlt bekomme, also die Steuer „negativ“ selbst erhalte. 

Verwaltungsvereinfachung
Schulte: „Neben einer enormen Verwaltungsvereinfachung bringt dies auch einen Leistungsanreiz für Sozialhilfeempfänger, Arbeit aufzunehmen, weil sie mit Arbeit auf jeden Fall mehr verdienen als ohne Arbeit“. Dies sei bisher nicht der Fall und werde sich auch vom 1. Januar 2004 an kaum ändern. Die Anrechung von selbst erarbeitetem Einkommen falle mit 70 bis 85 Prozent noch zu hoch aus. 

Abgestimmtes Steuer- und Sozialsystem
Der BKU fordert seit Jahren die Einführung eines solchen aufeinander abgestimmten Steuer- und Sozialsystems mit arbeitsmarkpolitisch positiven Wirkungen. Dies hätte den Vorteil, dass die derzeit zwischen Sozial- und Arbeitsämtern hin und her geschobene Zuständigkeit für Sozialhilfeempfänger klarer geregelt werde. Die Finanzämter erhielten die Zuständigkeit für die finanziellen Angelegenheiten, während die Sozialarbeit wie etwa die Schuldnerberatung weiterhin bei den Sozialämtern und den Wohlfahrtsverbänden liegen könne. Die Bundesagentur für Arbeit könne sich derweil voll auf die Vermittlung Arbeitsloser konzentrieren. 

Dem 1949 gegründeten BKU gehören rund 1 200 Inhaber-Unternehmer, Selbständige und leitende Angestellte an. Der BKU ist in 36 Diözesangruppen gegliedert. In seinen Arbeitskreisen entstehen innovative Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ihre Rückfragen beantwortet Geschäftsführer Peter Unterberg, Tel. 02 21 / 2 72 37 – 0. 

